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N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
Polizei:
Notruf 110
Polizeirevier Müllheim 07631 1788-0
Feuerwehr:
Notruf 112
24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst
Gebr. Förster GmbH 07824 2036
badenova-Störungsnummer 
(24-Stunden) ( Gas) 0800/2767767
EnergieDienst-Störungsnummer
24-Stunden (Strom) 07623/921818
Unfallrettungsdienst und
Krankentransporte 112
Vergiftungs- Informations-
Zentrale 0761 19240

Sozialstation Markgräflerland e.V.
Hauptstr. 147
Müllheim 07631 1777-0

Hospizgruppe 
Markgräflerland 07631 172682

KOBRA - Drogenberatung
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5017

Suchtberatungsstelle
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5015

Familienpflege des Caritasverbandes für den 
Landkreis
Ihre Familie braucht Unterstützung?  0761 8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Schuldnerberatung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald
Offene Sprechstunde mittwochs 
von 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtstr. 2, Nebengebäude, 4. OG, Raum 439 & 440

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige Terminvereinbarung 
Tel. 07631-177728 (AB)

Notdienste/Ärzte
Wochenende (Sa. 08.00 - Mo. 08.00 Uhr)
Arzt:
Auskünfte über den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnarzt:
Auskünfte über den zahnärztlichen 
Wochenenddienst 01803 222555-40
Tierarzt:
Auskünfte über den tierärztlichen Notdienst Mark-
gräflerland erfahren Sie unter
 07631  36536
Krankenhaus/ Helios-Klinik
Heliosweg, Müllheim 07631 88-0

Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstr. 3 - 5
79379 Müllheim 0761 2187-2411
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Defibrillatoren, Standorte in der Gemeinde:
1.  Cassiopeia Therme im Bademeisterraum
2.   Kurhaus im UG (Wiesen-Geschoss) 
 neben der Garderobe
3.  Feuerwehrgerätehaus Schweighof

Apothekendienste:
in der Woche 02.07. – 09.07.2020 

  
Donnerstag, 02. Juli 2020 
Hebel-Apotheke, Werderstr. 31A, 
Müllheim, Tel. 07631/2253 

Freitag, 03. Juli 2020 
Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 
Neuenburg, Tel. 07631/7710 

Samstag, 04. Juli 2020 
Rats-Apotheke , Lammplatz 11, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/3790 

Sonntag, 05. Juli 2020 
Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 
Badenweiler, Tel: 07632/376 

Montag, 06. Juli 2020 
Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/4747 

Dienstag, 07. Juli 2020 
Linden-Apotheke, Breitenweg 10a, 
Buggingen, Tel. 07631/3978  

Mittwoch, 08. Juli 2020 
Flora-Apotheke, Hauptstr. 123, 
Müllheim, Tel. 07631/36340 

Donnerstag, 09. Juli 2020 
Schwarzwald-Apotheke, St.-Ulrich-Str. 2, 
Bad Krozingen, Tel. 07633/4105 

G e m e i n d e v e r w a l t u n g
Rathaus Badenweiler
Luisenstraße 5
Zentrale 07632/ 72-0
Fax 07632/72-169
rathaus@gemeinde-badenweiler.de
https://www.gemeinde-badenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8.30 -12.30 Uhr
Montag  14.00 -16.00 Uhr
Mittwoch  14.00 -17.00 Uhr

Bürgermeister
Vincenz Wissler  72-121

Sekretariat
Jasmin Senft 72-121

Hauptamt
Amtsleiter Florian Renkert 72-120
Monika Sundrup 72-123
Soziales/Renten
Jutta Foerster  72-125
Sandra Petalotis 72-124

Öffnungszeiten Sozialamt:
Montag - Freitag 08.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr

Ordnungs- /Einwohnerwesen 
und Standesamt
Anja Bee 72-111
Annette Heß 72-112

Bauamt
Amtsleiter Michael Lacher  72-136
Christine Stankovic 72-134
Philipp Risch 72-135

Rechnungsamt
Amtsleiterin Sonja Dahlmann 72-127
Petra Weber 72-130
Sabrina Senft 72-128
Gemeindekasse
Laura Gugel 72-129 
Steuern
Fritz Mack  72-126
Svetlana Schlozer 72-119

Außerhalb der Dienstzeiten/privat
Bürgermeister
Vincenz Wissler  015150755439
1.Bürgermeisterstellvertreter
Hans-Dieter Paul  07632/5885
2.Bürgermeisterstellvertreter
Christian Baltes 07632/82480 

Wassermeister
Reiner Schwaab/Michael Schwab
Andreas Paul 0171/1966588

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Badenweiler
Oberer Kirchweg 29  07632/378

Kindergarten Schweighof
Klemmbachstr. 34/1  07632/5411

Schule 
René-Schickele-Schule
Weilertalstraße 46  07632/6424

Ortsverwaltungen
Lipburg/Sehringen
Ortsvorsteher: Dr. Michael Bachmann
Ernst-Scheffelt-Str. 18/1 07632/282
Sprechzeiten: 
Dienstag 19.00 – 19.45 Uhr
privat: Ob dem Felsen 3  07632/ 823305
Mobiltelefon 0170/9678699

Schweighof
Ortsvorsteher: Dirk Beckert
Klemmbachstr. 50 07632/315 
Sprechzeiten: 
Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr
privat: Guggmühleweg 4  07632/ 6306

Förster
Jörg Pflüger
Mobiltelefon 0162/2550703
E-Mail:  joerg.pflueger@lkbh.de

Sport- und Freizeitbad Badenweiler
Weilertalstr. 72, 79410 Badenweiler
 07632/1581
Badenweiler Thermen und Touristik GmbH
Tourist-Information 07632/799-300
Cassiopeia Therme 07632/799-200

R e d a k t i o n s s c h l u s s

Immer freitags um 12.00 Uhr 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n

Rechtsverordnung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald  
über die Einschränkung des Gemeingebrauchs

vom 27. Mai 2020

Aufgrund des § 21 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 3 und § 82 Abs. 1 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 3. Dezem-
ber 2013 (GBl. Nr. 17 S. 389) wird durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als untere Wasserbehörde verordnet:

§ 1 
Anordnungszweck

Im Interesse des Wohles der Allgemeinheit, insbesondere der Ordnung des Wasserhaushalts, der Sicherstellung der Erholung und des Schut-
zes der Natur wird der Gemeingebrauch durch diese Rechtsverordnung eingeschränkt.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

(1)   Diese Verordnung gilt für sämtliche öffentlichen oberirdischen Gewässer auf dem Kreisgebiet des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald. Vom Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung sind nur der Windgfällweiher, der Titisee, der Schluchsee, die Baggerseen sowie 
der Rhein in den genannten Gemeinden ausgenommen.

(2)   Die Übersichtskarte mit Zuordnung der Gemeinden zu den Referenzpegeln ist Bestandteil dieser Verordnung. Die Verordnung mit Karte 
ist auf der Internetseite des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald (www.breisgau-hochschwarzwald.de) einsehbar. Eine Ausferti-
gung ist am Standort Freiburg, Stadtstraße 2 an der Information zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten 
niedergelegt.

§ 3 
Verbote

Die Entnahme von Wasser (z.B. zur Bewässerung von Grundstücken) aus sämtlichen oberirdischen Gewässern in den aufgeführten Gemein-
den wird untersagt, wenn es sich um Entnahmen mittels Pumpvorrichtungen handelt und wenn die genannten Wasserstände der Referenz-
pegel für die jeweils zugeordneten Gemeinden wie folgt erreicht bzw. unterschritten werden:
•	 Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab einem Pegelstand von 10 cm oder weniger für die Gemeinden Au, Badenweiler, Boll-

schweil, Ebringen, Ehrenkirchen, Horben, Merzhausen, Münstertal/Schwarzwald, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Staufen im 
Breisgau, Sulzburg, Wittnau

•	 Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab einem Pegelstand von 11 cm oder weniger für die Gemeinden Auggen, Buggingen, Müll-
heim, Neuenburg am Rhein, Ballrechten-Dottingen, Eschbach, Heitersheim, Bad Krozingen, Breisach am Rhein, Hartheim

•	 Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pegelstand von 28 cm oder weniger für die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Feldberg, Glotter-
tal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Oberried, Stegen, St. Märgen, St. Peter

•	 Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pegelstand von 30 cm oder weniger für die Gemeinden Bötzingen, Eichstetten (Kaiserstuhl), Got-
tenheim, Ihringen (Kaiserstuhl), March, Merdingen, Umkirch, Vogtsburg (Kaiserstuhl)

•	 Pegel Ewattingen / Wutach: ab einem Pegelstand von 48 cm oder weniger für die Gemeinden Friedenweiler, Löffingen,
•	 Pegel Hölzlebruck / Josbach: ab einem Pegelstand von 18 cm oder weniger für die Gemeinden Eisenbach, Lenzkirch, Schluchsee, 

Titisee-Neustadt

§ 4 
Befreiung

Die untere Wasserbehörde kann im Einzelfall auf Antrag eine widerrufliche Befreiung von diesem Verbot erteilen, sofern eine Beeinträchti-
gung der in § 1 genannten Schutzgüter ausgeschlossen ist. Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 18 des Wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  dem Verbot nach § 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt,
 2.  gegen die Bedingungen oder Auflagen einer nach § 4 erteilten Befreiungverstößt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 126 Abs. 2 des Wassergesetzes mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 EUR geahndet werden.

§ 6 
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeinverfügung zur Regelung des Gemeingebrauchs 
vom 20.04.2011 außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 27.05.2020

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
- Untere Wasserbehörde -
gez. Störr-Ritter
Landrätin

Vorstehende Rechtsverordnung wurde am 18.06.2020 auf der Internetseite des Landratsamtes (www.breisgau-hochschwarzwald.de) be-
kannt gemacht und eine Ausfertigung an der Information, Stadtstraße 2 zur kostenlosen Einsichtnahme niedergelegt.
gez. Ziegler
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Aus dem Bauausschuss:  
Der Bauausschuss hat den Bauantrag zum Neubau einer Dachgaube auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1182/7, Schmalweg 1, im Ortsteil Lip-
burg, zugestimmt. Ebenso wurde dem Bauantrag zum Neubau eines Carportsauf dem Grundstück Flst.-Nr. 1433, In der Schmiedsmatt 11, 
im Ortsteil Lipburg, sowie einer Befreiung hinsichtlich des Standortes zugestimmt.  
  
Zu dem Bauantrag zum Neubau eines Zweifamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1180/4, Sehringer Straße, im Ortsteil 
Lipburg, wurde das Einvernehmen erteilt. Auch zu dem Bauantrag auf Neubau eines Zweifamilienwohnhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 194/3, Guggmühleweg, im Ortsteil Schweighof, wurde das Einvernehmen erteilt. Der Bauvoranfrage auf Anbau eines 
Technikraumes und Errichtung eines Carports oder Garage auf dem Grundstück Flst.Nr.575, Wilhelmstraße sowie einer Befreiung für die 
geringfügige Überschreitung der Baugrenze wurde zugestimmt.  
  
Hinsichtlich der Zufahrt ist die Verkehrsbehörde zu hören. Außerdem wurde dem Bauantrag auf Umnutzung des Hotels Garni zu 9 Woh-
nungen dem Grundstück Flst.-Nr. 2545/1, Glasbachweg 19 zugestimmt. Dem Bauantrag auf Umnutzung eines Sanatoriums zu einem 
Gästehaus mit 17 Ferienwohnungen und 6 Gästezimmern auf dem Grundstück Flst.-Nr. 1792/1, Oberer Kirchweg 3, sowie den erforderli-
chen Befreiungen hinsichtlich Parkdeck und Balkone wurden ebenfalls zugestimmt. 

A u s  d e m  G e m e i n d e r a t

Nachbarschaftshilfe während der Corona-Pandemie: 
Sie kennen eine Person/Personenkreis aus Badenweiler, Lip-
burg-Sehringen oder Schweighof die Hilfe benötigt oder befinden 
sich selbst in einer Notlage? Dann dürfen Sie sich gerne direkt an 
unten stehende Personen wenden. 
  
Felix Odebrecht:  �������������������������������������������������� 0176 70 62 68 18 
Jakob Brändlin:  ��������������������������������������������������� 0157 55 96 08 02 
Johannes Goetschin:  ������������������������������������������ 0157 81 71 27 15 
Thierry Grün:  ����������������������������������������������������������07632 6099925 
Anna Grether:  ������������������������������������������������������ 0157 80 79 54 28 
Raphael Hafner:  �������������������������������������������������� 0157 73 68 62 01 
Stephen Spanjer:  �����������������������������������������������������0160 6131569 
Felix Keller:  ���������������������������������������������������������� 0176 24 43 88 16 
  
Die Ehrenamtlichen bieten in dieser herausfordernden Zeit ihre Un-
terstützung an, die aufgrund ihres Alters, Immunsystems oder Ge-
sundheitszustandes besser zu Hause bleiben sollten. In Badenweiler, 
Lipburg-Sehringen und Schweighof stehen wir in schwierigen Zei-
ten zusammen - Gemeinsam gegen Corona! 

R a t h a u s  I n f o r m a t i o n e n

Für ein gutes Miteinander! 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
im Interesse eines guten Miteinanders und schönen Aufenthal-
tes in unserer Gemeinde möchten wir auf die Einhaltung unse-
rer Ruhezeiten hinweisen.  
  
Bitte beachten Sie: 
•	 Allgemeine	Ruhezeiten	von	22.00	–	08.00	Uhr	und	 

13.00	–	15.00	Uhr	(in	der	Zeit	vom	01.11.	–	28.02.	ist	die	
Mittagsruhezeit	auf	13.00	–	14.00	Uhr	beschränkt)		

•	 Ruhezeiten für mechanische Haus- und Gartenarbeiten
•	 in	der	Gesamtgemeinde	von	20.00	–	08.00	Uhr	

-	 im	Gemeindegebiet	Badenweiler	13.00	–	15.00	Uhr	 
(vom	01.11.	–	28.02.	von	13.00	–	14.00	Uhr)	

-		im	Ortsteil	Schweighof	ganzjährig	von	13.00	–	14.00	Uhr
-		im	Ortsteil	Lipburg-Sehringen	ganzjährig	von	13.00	–	

14.00 Uhr
•	 Genehmigungserfordernis für Bauarbeiten in der  

Lärmschutzzone
•	 Das Spielen außerhalb des Schulbetriebes auf dem 

Spielplatz „René-Schickele-Schule“ Badenweiler und die 
Nutzung	des	Platzes	ist	in	der	Zeit	von	13.00	–	15.00	Uhr	
und	20.00	–	08.00	Uhr	sowie	an	Sonn-	und	Feiertagen	
untersagt.  

 
Wir bitten im Interesse der Einwohner und Gäste um Einhaltung 
der vorgenannten Regelungen. Vielen Dank und mit freundli-
chen Grüßen 
  
Ihre  
Gemeindeverwaltung Badenweiler 

Auf ein Wort mit dem Bürgermeister 
Bürgermeister Vincenz Wissler ist es ein persönliches Anliegen, 
für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Badenweiler 
stets ein offenes Ohr zu haben. Alle Anliegen der Bürger werden 
ernst genommen! Aus diesem Grund steht Ihnen Herr Wissler 
für	 gemeinsame	 Gespräche	 –	 wenn	 terminlich	 möglich	 auch	
kurzfristig	–	immer	gerne	zur	Verfügung.		
  
Die regelmäßig stattfindenden Sprechstunden werden im amt-
lichen Mitteilungsblatt „Badenweiler aktuell“ veröffentlicht.  
  
Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters findet am 
  

Donnerstag, 09� Juli 2020, von 10�00 – 12�00 Uhr 
  
statt.  
  
Zur Terminkoordination setzten Sie sich bitte rechtzeitig vor 
dem Sprechtag mit dem Sekretariat des Bürgermeisters, Frau 
Senft, unter der Tel.Nr.: 07632 / 72-121 in Verbindung.  
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Fortführung der Artikelserie aus dem Museumsführer: 
Unsere Brücke nach USA: Stephen Crane. 
Vor 100 Jahren erlag am 6. Juni der nord-
amerikanische Schriftsteller, Dichter und 
Journalist Stephen Crane seiner Tuberku-
loseerkrankung. Schon vor 20 Jahren hatte 
sich Badenweiler mit mehreren Veranstal-
tungen und internationalen Begegnungen 
zum Hauptort der Crane-Rezeption auf dem 
europäischen Kontinent gemausert. Am 
1.11.2020, an Cranes Geburtstag, wird Prof. 
Dr. Wolfgang Hochbruck über „Cranes Euro-
pa“ sprechen. Und im nächsten Jahr kann 
Badenweiler den 150. Geburtstag dieses 
Mitbegründers der amerikanischen Moder-
ne begehen. Planungen mit dem Englischen 
Seminar der Universität Freiburg sind schon 
im Gange. Hier die Darstellung dieser außer-
gewöhnlichen Kulturgeschichte Badenwei-
lers im Museumsführer: 

Der Weg in die nordamerikanische litera-
rische Moderne: 
Stephen Crane (*1�11�1871, Newark/New 
Jersey,     5�6�1900, Badenweiler) 
Vor allem die Namen zweier Schriftsteller 
verbinden Badenweiler mit der literarischen 
Moderne: der des Russen Anton Tschechow 
(1860-1904) und jener des Amerikaners 
Stephen Crane. Beide kamen sie als Tuber-
kulose-Patienten nach Badenweiler, doch für 
eine Heilung war es für beide zu spät. Tsche-
chows Werk begann nach seinem Tod das 
Literatur- und Theatergeschehen weltweit 
bis heute zu prägen, Stephen Crane hinge-
gen wurde nach seinem Tod weitgehend 
vergessen. Erst ab den 1920er Jahren wurde 
erkannt, wie bedeutsam seine Werke für die 
moderne nordamerikanische Literatur wa-
ren.  

Vor	 allem	 die	 Romane	„Maggie	 –	 a	 Girl	 of	
the	Street“	(Maggie	–das	Straßenmädchen),	
1893 als 21-Jähriger publiziert und „The Red 
Badge of Courage“ („Die rote Tapferkeitsme-
daille“, 1895), sowie seine Prosaerzählung 
„The Open Boat“ (Das offene Boot, 1897) und 
andere Erzählungen wurden als Meisterwer-
ke erkannt. Hatte er doch damit thematisch, 
weltanschaulich und stilistisch Neuland be-
treten und die Gesellschaft seiner Epoche 
herausgefordert.  

In „Maggie“ beschreibt Crane Armut, Gewalt 
und Trunksucht des New Yorker Armenvier-
tels „Bowery“, welche dazu führen, dass die 
junge Maggie, die von einer romantischen 
Liebe träumt, verführt, sitzengelassen, von 
der eigenen Mutter in die Prostitution getrie-
ben wird und endlich im Selbstmord endet. 
Die „Rote Tapferkeitsmedaille“ wurde sogar 
von Veteranen des amerikanischen Bürger-
kriegs als wahrhaft erlebter Kriegsbericht 

gelesen, obwohl Crane damals noch gar 
nicht geboren war. Der erste Angriff treibt 
den jungen Freiwilligen Henry Fleming vol-
ler Panik in die Flucht. Beschämt kehrt er zu 
seiner Truppe zurück. 

Eine bei der Flucht zufällig zugezogene Ver-
wundung wird von den Kameraden fälsch-
lich als Kampftrophäe gedeutet, was ihn 
zum Helden macht. Offenbar zum Mann 
gereift kehrt er nach Hause. Doch der Autor 
spielt so ironisch mit Erzählperspektiven, 
dass auch möglich erscheint, dass Fleming 
am Schluss des Romans ebenso verblendet 
ist wie am Anfang.  

Die direkte Sprache und kraftvolle Bildhaf-
tigkeit hatten Crane in den USA und England 
zum literarischen „Wunderkind“ werden las-
sen, seine Kampfbeschreibungen werden 
ebenbürtig neben die von Leo Tolstoj und 
Stendhal gestellt. In Cora Taylor, Besitzerin 
eines Vergnügungsetablissements, findet 
Crane eine Lebensgefährtin, mit der er durch 
die USA und Europa reist. Seinen Lebensun-
terhalt verdient er vor allem als renommier-
ter Kriegskorrespondent. 

Die letzten Lebensjahre wohnen die Cranes, 
stets von Geldnot bedroht, in Südengland, 
wo sie mit fast allen bedeutenden Auto-
ren der Epoche wie Joseph Conrad, Henry 
James, H.G. Wells u.a. bekannt sind. Zum Jah-
reswechsel 1899/1900 erleidet Crane einen 
TBC-bedingten Blutsturz. 

Im Mai brechen er und Cora mit Begleitung 
zu dem bekannten Arzt Dr. Albert Fraenkel 
nach Badenweiler auf, den man als letzte 
Hoffnung betrachtet. Seinen Abenteuerro-
man „O’Ruddy“, der ihn von seinen Schulden 
befreien soll, diktiert er in Badenweiler teils 
schon im Fieberwahn. Am 5.6. stirbt er mit 
28-Jahren, der Roman bleibt unvollendet, 
(posthume Vollendung durch Robert Barr).  

1956 wird die erste Crane-Gedenkfeier 
in Badenweiler durchgeführt� Durch die 
Crane-Renaissance in den USA und mit Un-
terstützung des Amerika-Hauses in Freiburg 
wird Badenweiler als Sterbeort des Schrift-
stellers in Nordamerika bekannt. Kaum ein 
US-Crane-Forscher, der ab den 1950er Jah-
ren nicht das Crane-Archiv der Gemeinde 
besucht. Zum 100. Todesjahr (2000) hält das 
Heilbad die größte Crane-Gedenkveranstal-
tung des Kontinents ab und enthüllt eine

Gedenktafel am Zöllin-Platz mit folgendem 
Text: 

Stephen Crane 
*1.11.1871	in	Newark,	New	Jersey,	USA,	

+	5.6.1900	in	Badenweiler 
Ausdrucksstärke	und	Aufrichtigkeit	ließen	ihn	
zum	Begründer	des	Naturalismus	in	der	ame-
rikanischen	Literatur	werden.	Als	Schriftsteller,	
Dichter	und	Journalist	wies	er	in	der	Verbin-
dung	von	Fiktion	und	Objektivität	einen	Weg	
in	die	amerikanische	literarische	Moderne.	

Sein	mutiger	Einsatz	als	Kriegskorrespondent	
und	Schriftsteller	führte	zur	Erkrankung	und	

viel	zu	frühem	Tod. 

Sterbehaus	Stephen	Cranes,	Badstraße	2 

Seit 2007 vergeben das Englische Seminar 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Org. Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck) und 
Badenweiler (Org. Museumsleiter Heinz Set-
zer) als Pilotprojekt zwischen universitärer 
Forschung und kommunaler Literaturpflege 
den „Stephen-Crane-Forschungspreis für 
nordamerikanische Literatur- und Kultur-
wissenschaften“. Der Preis wird alle zwei 
Jahre für hervorragende wissenschaftliche 
Leistungen (Bachelor-, Magister-, Masterar-
beit, Dissertation) verliehen. Zudem werden 
„Nominee awards“ (wissenschaftliche Belo-
bigungen) vergeben.  

Bisherige Preisträger:  
2007 Johannes Justus Fehrle, Masterarbeit; 
Nominee awards: Anna Krämer, Julia Riedel, 
Vanessa Spindler,Corina Strobel, Christoph 
Heine, Marek Gryglewicz, Florian Neumann, 
Stefan Reinhardt, Artur Rommel 

2009 Marek Gryglewicz, Bachelorarbeit; 
Nominee awards: Carolyn Blank, Friederike 
Reussner, Anne Schäfer, Sebastian Schulz 

2011 Aynur Erdogan, Magisterarbeit; No-
minee awards: Anne Brandstätter, Maximili-
an Alders 

2013 Svenja Hohenstein, Masterarbeit; No-
minee awards: Carolin Peschel, Samira S. 
Strauß, Thomas Büttner, Elmar Ernst Offen-
wanger, Eckart Winski 

2015 Philipp Scherzer, Masterarbeit; No-
minee awards: Diana Schanz, Daniel Heffle-
bower, Simon Schneider 

2017 Harry Schüler, Dissertation; Nominee 
awards: Christina Gels, Julia Ruffl, Alexander 
Hübner 

2019 Tara Akbari, Masterarbeit; Nominee 
award: Damaris Stein 

Heinz Setzer 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



Badenweiler  Donnerstag, 02. Juli 2020 | 7

Verabschiedung Leiter Jugendtreff  Badenweiler 
Zwischen der Gemeinde Badenweiler und dem SOS-Kinderdorf 
Schwarzwald besteht seit dem Jahre 2001 eine langjährige 
enge und erfolgreiche Kooperation in der off enen Jugendarbeit 
(Jugendtreff ).  Mit dem Wegbrechen des Hauptschulzweiges 
wurde die Zielgruppe der Jugendlichen im Jugendtreff  älter. 
Gemeinsam hat man sich dem Wandel gestellt und entspre-
chende Altersanpassungen vorgenommen. Monetär trug die 
Gemeinde einen großen Teil der Personal- und Sachkosten. Die 
letzte Überarbeitung des Vertragsverhältnisses erfolgte nach 
Zustimmung durch den Gemeinderat im Jahre 2016. 
  
Seitens der Gemeinde wurde der Vertrag 2019 zum 01.07.2020 
gekündigt. 

Die Jugendarbeit wurde in der Corona-Zeit nicht ausgesetzt, 
sondern online und im beraterischen Einzelkontakt fortgeführt, 
um den Bedürfnissen der Jugendlichen auch in dieser Zeit ge-
recht zu werden. In der Haushaltsklausurtagung im Mai 2020 
wurde von Seiten des Gemeinderates der künftige Schwer-
punkt mehr auf die Schulsozialarbeit und weniger auf die off e-
ne Jugendarbeit gelenkt. 
  
Herr Patrick Wallner, Sozialpädagoge des SOS-Kinderdorfs, war 

seit 2006 durchgehend für die Jugendlichen Ansprechpartner und Leiter im Jugendtreff  Badenweiler und hat in den vergangenen Jahren 
vielzählige Projekte gemeinsam mit den Jugendlichen realisiert. Herr Wallner wurde von den Jugendlichen sehr geschätzt und hatte einen 
hervorragenden Zugang zu den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen. 
  
Auch beim jährlichen Kinderferienprogramm der örtlichen Vereine beteiligte sich das SOS-Kinderdorf Schwarzwald unter Leitung von Herrn 
Wallner. Kinder aus dem Gesamtort konnten an verschiedenen Veranstaltungen des SOS-Kinderdorfs teilnehmen. 
  
Bürgermeister Wissler dankte Herrn Wallner für sein großes Engagement zum Wohle aller Jugendlichen im Rahmen der off enen Jugendarbeit 
sowie für seine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. 
Die Gemeinde Badenweiler nimmt nun das Thema Schulsozialarbeit in den Fokus. 

Bürgermeister	Vincenz	Wissler	 (links)	dankte	Herrn	Patrick	Wallner	 vom	SOS	Kin-
derdorf	Schwarzwald	e.V.	für	die	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	und	überreichte	
ihm	ein	Dankpräsent.	

Die Wasserhärte  
der Gemeinde Badenweiler und für alle Ortsteile beträgt 12° d.H. dies entspricht 2,1 
mmol/l Gesamthärte. Dieser Wert wurde am 29.06.2020 gemessen.  
  
Die Härtegrade sind folgenden Bereichen zuzuordnen: 
 
Härtebereich 1   (weich) 0 bis 7 °dH bis 1,3  mmol/l 
Härtebereich 2   (mittel) 8 bis 14 °dH    1,3-2,5  mmol/l 
Härtebereich 3   (hart) 15 bis 21 °dH 2,5-3,8 mmol/l 
Härtebereich 4   (sehr hart) 22 bis 29 °dH    über 3,8 mmol/l 
  
Ein Grad dH entspricht 0,179 mmol/l. 

Das Mitteilungsblatt „Badenweiler aktuell“ macht Sommerpause. 
  
Es erscheint am Donnerstag, 20� August und 27� August 2020 kein Mitteilungsblatt� 
  
Redaktionsschluss für das letzte Mitteilungsblatt vor der Sommerpause (Erscheinungs-
tag 13.08.2020) ist Freitag, 07. August 2020, 12.00 Uhr. Die erste Ausgabe nach der Som-
merpause erscheint am Donnerstag, 03. September 2020, hierfür ist Redaktionsschluss 
am Freitag, 28. August 2020, 12.00 Uhr. 
  
Bitte beachten Sie hinsichtlich Ihrer Bekanntmachungen und Pressemitteilungen diese 
Termine. 
  
Ihre 
Redaktion 

SOMMERPAUSE “BADENWEILER AKTUELL“   

 
A b f a l l - Ve r w e r t u n g

Graue Tonne:  
(Restmüll) 08� Juli 2020 
 
Papiertonne: 22� Juli 2020 
  
Gelber Sack: 08� Juli 2020 
 
Biotonne: 08� Juli 2020

 
Nähere Informationen zu Abfallfragen fi n-
den Sie auf der Homepage 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
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Corona-Update des Bürgermeisters 
(Stand: 30.06.2020) 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
  
der Krisenstab der Gemeinde Badenweiler wird täglich über aktuelle Zahlen unterrichtet. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten 
Menschen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt bei 1.158 und der Stadt Freiburg bei 989 (Stand 30.06.2020). 
  
Im Vergleich zur vergangenen Woche ist deutlich erkennbar, dass die Zahlen in unserem Landkreis konstant bleiben bzw. sich mi-
nimal erhöhen. Unabhängig von den aktuellen Zahlen möchte ich Sie jedoch weiter bitten, die derzeitige Situation nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen und die Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht außer Acht zu lassen. Das Virus besteht weiterhin und 
wir müssen aus Rücksicht auf uns und unsere Mitmenschen die Vorschriften weiterhin beachten, einhalten und somit ein Zeichen 
der Solidarität setzen!   
  
Die Landesregierung hat am 23. Juni 2020 eine neue Corona-Verordnung beschlossen, welche am 01. Juli 2020 in Kraft tritt. Hier nun 
die wesentlichen Änderungen für Sie zur Kenntnis: 
 
•	 Im Sportbereich gehen vereinfachte Regeln einher. Hier kann unter anderem von der 1,5-Meter-Abstandsregel im organisierten 

Trainings- und Übungsbetrieb abgewichen werden, sofern es für das jeweilige Training kurzfristig erforderlich ist. Feste Trai-
ningspartner sind notwendig, wenn es sich um einen andauernden Körperkontakt handelt z.B. bei Kampfsportarten. Auch wenn 
es zu diesen Lockerungen gekommen ist, sind weiterhin die Hygiene- und Dokumentationspflichten zu beachten!

•	 Eine Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Raum gibt es künftig nicht mehr. Somit dürfen sich im öffentlichen 
Raum nun genau wie im privaten Raum 20 Personen treffen.

•	 Ein Hygienekonzept bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Teilnehmenden z.B. Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern 
ist nicht mehr nötig.

•	 Sofern bei Veranstaltungen feste Sitzplätze zugewiesen werden und währenddessen ein festes Programm befolgt wird z.B. bei 
Kulturveranstaltungen, sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen möglich, wenn den Teilnehmenden für die gesamte Dauer 
feste Sitzplätze zugewiesen werden.

•	 Tanzveranstaltungen	mit	Ausnahme	von	Tanzaufführungen	sowie	Tanzunterricht	und	–proben	sind	weiterhin	untersagt.

•	 Weiterhin haben geschlossen: Clubs, Diskotheken, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

•	 Folgende Verordnungen entfallen ab dem 1. Juli 2020. Hier gelten dann die in der neuen Corona-Verordnung festgelegten Regelungen.
-	 Einzelhandel
-	 Vergnügungsstätten
-	 Kosmetik und medizinische Fußpflege
-	 Beherbergungsbetriebe
-	 Freizeitparks
-	 Gaststätten
-	 Bordgastronomie
-	 Veranstaltungen
-	 Private Veranstaltungen
-	 Indoor-Freizeitaktivitäten
-	 Maskenpflicht in Praxen
-	 Berufsbildung
-	 Gottesdienste
-	 Weiterbildung

•	 Zusätzlich zum ersten Corona-Hilfspaket unterstützt das Land Hotels- und Gastbetriebe im Südwesten mit einem weiteren Hilfs- 
paket. Bei Nachweis eines Liquiditätsengpasses durch Bescheinigung eines Steuerberaters erhalten Betriebe Hilfen in Höhe von 
bis zu 3.000 Euro zuzüglich max. 2.000 Euro für jeden Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). Die Industrie- und Handelskammer 
bietet bei der Feststellung der Antragsberechtigung Hilfestellung. Ab dem 01.07.2020 stehen die Anträge auf der Website des 
Wirtschaftsministeriums zum Download bereit: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

•	 Ab dem 01. Juli 2020 wird die Mehrwertsteuer befristet bis zum 31. Dezember 2020 gesenkt. Der reguläre Steuersatz sinkt dabei 
von 19 Prozent auf 16 Prozent, der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent.

 
Die Öffnungszeiten der Tourist-Information werden künftig wieder ausgeweitet und lauten ab dem 01�07�2020 wie folgt: 
Montag	bis	Freitag	10:00	–	18:00	Uhr		|		Samstag	und	Sonntag	10:00	–	12:00	Uhr	
  
Bitte nehmen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen Rücksicht - bleiben Sie gesund! 
  
Ihr Bürgermeister 
Vincenz Wissler 

#GemeinsamGegenCorona 
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Aufgetretene Mängel im Gemeindegebiet 

Ich habe folgende Mängel im Gemeindegebiet festgestellt: 

o Straßenlampe defekt 
o Straßenbelag mangelhaft (Schlaglöcher etc.) 
o Gehwegschaden
o Sträucher/ Bäume sollten zurückgeschnitten werden 
o Grünanlage/ Spielplatz/ Gehweg/ Straße verschmutzt 
o Verkehrsschild/ Ortsschild beschädigt/ eingewachsen/ verschmutzt 
o Kanaldeckel schadhaft 
o Glascontainer defekt/ voll/ verschmutzt 
o Sonstiges

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Wo festgestellt (Straße, Haus-Nr.)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Wann festgestellt (Datum, evtl. Uhrzeit)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Festgestellt von: 

Name/Vorname ____________________________________ 
Anschrift  ____________________________________ 
Telefon  ____________________________________ 

___________________________  _____________________________ 
Datum      Unterschrift 

Abgabe an das Bürgermeisteramt Badenweiler: 

o per Post:  Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler 
o per e-mail: rathaus@gemeinde-badenweiler.de
o per Fax:  07632 / 72-169 
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Evangelisches Pfarramt 
Blauenstraße 3, 79410 Badenweiler  
Tel� 07632 387 Fax 0763 /823511  
badenweiler@kbz�ekiba�de  
  
Gemeindepfarrer: 
Dietmar Bader 

Kur- und Klinikseelsorge: 
Telse Jungjohann-Bader 
Telefon: 07632 823512 

Sonntag, 05�07�2020 
Badenweiler
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Bader 

Schweighof
11:00 Uhr  „Gottesdienst im Freien“ vor 

der Schule mit Bläserkreis, 
Pfr. Bader 

  
Dienstag, 07�07�2020 
Badenweiler
19:00 Uhr  Kirchengemeinderats-Sit-

zung, Evang. Gemeindezen-
trum 

  
Sonntag, 12�07�2020 
Badenweiler
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Bader 

Niederweiler
11:00 Uhr  Gottesdienst im Freien, Rö-

merberghalle, mit Bläser-
kreis,  Pfr. Bader 

Weiterhin bleibt die Pauluskirche tagsüber 
geöffnet. Bilder, von Vera Grabowski, und 
Texte laden zum Verweilen und Nachdenken 
ein. Die Leihbibliothek im Gemeindehaus ist 
zu den gewohnten Zeiten zugänglich. 
  
Bleiben Sie behütet! 
  
Bürozeiten des Evang� Pfarramtes: 
Montag geschlossen 
Dienstag,	10.30	–	12.00	Uhr.,
Mittwoch: 15.00-17.00 Uhr 
Donnerstag	und	Freitag:	10.00	–	12.00	Uhr	

Der	Anrufbeantworter	wird	eingehende	Telefo-
nate	aufzeichnen.	Wir	bitten	um	Verständnis!	 

Ansprechpersonen 
Gemeindepfarramt: 
Pfarrer Dietmar Bader 

Kur- und Klinikseelsorge: 
Pfarrerin Telse Jungjohann-Bader 

Pfarrbüro: Birgitt Kamm 
Bücherei:  mit Leseraum im Evangelischen 
Gemeindezentrum Badenweiler, Blauenstra-
ße 3. Die Bücherei ist während der Bürozei-
ten des Pfarramtes geöffnet; Bücher können 
auf Vertrauensbasis entliehen werden. 
Kirchenmusik/Kantorei/Gospelchor 
„Taktlos“: 
Ansprechpartner ist Herr Nonnenmacher - 
Tel.: 07631 740979 

Bläserkreis:
Hr. Suger Tel.: 07631 173657 

Pfadfinder:
Die Gruppenstunden der Pfadfinder im 
Evangelischen Gemeindezentrum Baden-
weiler können bei der Stammesführerin: 
Anna Grether; E-Mail: w.l.v.h@gmx.de, Han-
dy: 0157807955428 erfragt werden.  
 
 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Peter, Badenweiler  
Amtsgartenweg 1, Tel.: 07632-823829-0 
FAX: -11 
pfarramt.badenweiler@se-markgraeflerland.de 
Homepage: www.se-markgraeflerland.de 
  
GOTTESDIENSTE  
Samstag, 04�07�2020
18�30 Uhr Heilige Messe in Müllheim�  

Sonntag, 05�07�2020
10�30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 
der Evangelischen Stadtkirche in Müllheim  

09�30 Uhr  Heilige Messe 

Dienstag, 07�07�2020
17�30 Uhr Heilige Messe 

Donnerstag, 09�07�2020 
16�50 Uhr  Rosenkranzgebet 
17�30 Uhr  Heilige Messe 
  
Ganz herzlich möchten wir Sie bitten Ihr 
eigenes Gesangsbuch / Gotteslob in die 
Gottesdienste mitzubringen� 

Es ist zwar im Augenblich noch nicht so, 
dass wir wieder gemeinsam im Gottes-
dienst singen dürfen� Aber mit dem Got-
teslob können Sie die sinnvollen und auf-
bauenden Liedtexte mitverfolgen� 

Nicht immer ist der Text der Lieder leicht 
verständlich� Und wenn wir die Worte 
nicht nur hören, sondern auch lesend 
mitvollziehen, kann das Gehörte tiefer in 
uns eindringen�  

Die Anzahl der Gottesdienstbesucher 
bleibt weiterhin begrenzt� 64 in Baden-
weiler, je 48 in Neuenburg und Müllheim, 
29 in Grißheim und 28 in Steinenstadt� 
Sie müssen auch mal damit rechnen kei-
nen Platz in der Kirche zu bekommen� 

Dafür bitten wir um Verständnis! Auch 
können leider noch keine Messintenti-
onen angenommen werden� Weil nicht 
alle die Möglichkeit haben an den Got-
tesdiensten teilzunehmen werden wir 
weiterhin Impulse in den Pfarrkirchen 
auslegen und auf die Homepage stellen�  
  
Veranstaltungen  
Montag, 06�07�20, 18�30 Uhr  im Gemein-
desaal, Hebelweg 2/1 Meditation-Kontem-
plation  „Einfach sitzen-schweigend die Stil-
le suchen“. Vorerfahrung nicht nötig. 

Kur- und Feriengäste sind auch herzlich will-
kommen 

Freitag, 10�07�20, 7�00 Uhr im Gemeindes-
aal, Hebelweg 2/1 Meditation-Kontempla-
tion  „Einfach sitzen-schweigend die Stille 
suchen“ . Vorerfahrung nicht nötig. 

Kur- und Feriengäste sind auch herzlich will-
kommen 

K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n
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Gemeinde Badenweiler und BTT gegen CORONA: 
www.wirhaltenzusammen-bw.de 
Die zentrale Plattform www.wirhaltenzusammen-bw.de ergänzt die Inhalte unserer 
Webseite www.badenweiler.de um aktuelle und wichtige „Corona-Informationen“ wie 
Einkaufsmöglichkeiten, Nachbarschaftshilfe, Gesundheits- und Sportangebote etc. Alles 
Wissenswerte aus unserem Ort steht dann dort auf einer eigenen Badenweiler-Infoseite: 
https://www.wirhaltenzusammen-bw.de/ort/b/badenweiler# 

Wir rufen alle Leistungsträger wie Gastgeber, Gastronomen, Einzelhändler, Gesund-
heitsanbieter und weitere Interessierte auf, diese Möglichkeit für sich zu nutzen! 

Diese Informationen sind gewünscht und können eingetragen werden:

•	 Veranstaltungen	fi	nden	nicht	statt	–	Welche	digitalen	und	interaktiven	Angebote	gibt	es	im	Ort/	in	der	Stadt?
•	 Restaurants	sind	geschlossen	–	Werden	Abhol-	/	oder	Lieferservice	angeboten?
•	 Läden	und	Shops	sind	geschlossen	–	Bieten	sie	einen	Lieferservice	oder	Onlinebestellungen	an?
•	 Hotels	sind	geschlossen	–	Werden	Zimmer	für	Home	Offi		ce	angeboten?
•	 u.v.m.
 
Falls Sie Ihren bestehenden Eintrag erweitern möchten oder einen neuen Eintrag wünschen, wenden Sie sich bitte an die Badenweiler 
Thermen und Touristik, Frau Martina Weiß, Tel. 07632/799 730, Mail btt.weiss@badenweiler.de 

B a d e n w e i l e r  T h e r m e n  To u r i s t i k

    

GÄSTEBEGRÜSSUNG 
 
 

INFORMATIONEN | WISSENSWERTES | VERANSTALTUNGSTIPPS 

MONTAG  
 

20:15 UHR 
 
 

KURHAUS BADENWEILER 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Eintritt für Gästekarten- 
inhaber frei 

 

Veranstalter: Badenweiler Thermen und Touristik GmbH | Kaiserstraße 5 | 79410 Badenweiler 
Tourist-Information: Tel. +49 7632 799-300 | www.badenweiler.de | touristik@badenweiler.de 

MUSIKALISCHE 
 

MIT UNSEREM WEINPARTNER WINZERGENOSSENSCHAFT BRITZINGEN EG 
 
 
 

INFORMATIONEN | WISSENSWERTES | VERANSTALTUNGSTIPPS 

13. JULI 

      

 WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!  
             IHR Ensemble   

IHREN BESUCH! 

Veranstalter: Badenweiler Thermen und Touristik GmbH | Kaiserstraße 5 | 79410 Badenweiler 
Tourist-Information: Tel. +49 7632 799-300 | www.badenweiler.de | touristik@badenweiler.de 

  

Montag    20:15 Uhr     
Dienstag   spielfrei  
Mittwoch   16:00 Uhr &  20:15 Uhr  
Donnerstag  20:15 Uhr  
Freitag  16:00 Uhr &  20:15 Uhr     
Samstag   15:00 Uhr &  20:15 Uhr                (ausgenommen bei Tanzabenden) 
Sonntag   11:00 Uhr, 15:00 Uhr &  20:15 Uhr  (ausgenommen bei Tanznachmittagen) 
 
 
 

Terminänderungen und Spielortänderungen möglich!  
Achten Sie auf die aktuellen Wochenplakate. 

KONZERTZEITEN ab  JULI 
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Sehr geehrte Gäste, 
 
für die Thermalbäder, die Saunalandschaft und die Wellness-Oase stehen 
Ihnen folgende eingeschränkte Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Thermalbäder und Saunalandschaft 
Sonntag – Donnerstag 11:00 Uhr – 19:00 Uhr  (letzter Einlass 17:45 Uhr) 
Freitag + Samstag 11:00 Uhr – 21:00 Uhr  (letzter Einlass 19:45 Uhr) 
 
Bistro 
Sonntag – Donnerstag 12:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Freitag + Samstag 12:00 Uhr – 19:00 Uhr 
 
Wellness-Oase 
Sonntag – Donnerstag 12:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag + Samstag 12:00 Uhr – 20:00 Uhr 
 
Das Römisch-Irische Bad bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
 
Funktionstraining und allgemeine Wassergymnastik werden vorerst nicht 
angeboten. 
 
Bitte beachten Sie die aushängenden Verhaltensregeln, die nach der gültigen 
Hygieneverordnung erstellt wurden und mit Betreten der Therme ihre 
Gültigkeit haben. 
 
Die Sicherheit unserer Gäste hat stets höchste Priorität, somit ist die 
Einhaltung dieser Regeln dringend notwendig und geboten.  
Herzlichen Dank. 
_________________________________________________________________________________ 
Cassiopeia Therme | Ernst-Eisenlohr-Str. 1 | 79410 Badenweiler 
www.cassiopeiatherme.de | therme@badenweiler.de 

Stand: Juni 2020 | Änderungen vorbehalten 

 
Öffnungs- 

zeiten 
ab 1. Juli  
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Volkshochschule Markgräflerland/Jugendkunstschule Markgräflerland 

Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499 
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, Inter-
net:  www�vhs-markgraeflerland�de  
  
Bürozeiten: 
  
Montag	 	 9.00	–	12.00	Uhr	
Dienstag		 9.00	–	12.00	Uhr	
	 	 14.00	–	16.00	Uhr	
Donnerstag	 	 9.00	–	12.00	Uhr	
	 	 14.00	–	18.00	Uhr	
Freitag	 	 9.00	–	12.00	Uhr	
  
Wir freuen uns, Ihnen wieder schrittweise 
Kurse anbieten zu können. Dies aber nur un-
ter Einhaltung von Hygienevorschriften und 
Abstandsregeln. Weiterhin grundsätzlich 
untersagt bleiben   Bewegungsangebote, 
Tanzkurse, Exkursionen, Kochkurse und Kur-
se, bei denen der Abstand nicht eingehalten 
werden kann oder keine ausreichend großen 
Räume zur Verfügung stehen. 

Unsere Kursangebote im Juli: 
Spanische Woche – 
Intensivkurs Grundstufe A1�2 
06.07.	 –	 10.07.,	 täglich	 17.30	 –	 20.45	 Uhr,	
Müllheim 
  
Tonwerkstatt 
10.07.,	18.30	–	21.00	Uhr,	Müllheim,	3x	
  
Putzmittel selbst herstellen 
11.07.,	9.00	–	12.00	Uhr,	Müllheim	
  
Brushlettering für Jugendliche 
und Erwachsene 
11.07.,	9.30	–	15.00	Uhr,	Müllheim	
  
Basics Floristik 
11.07.,	10.00	–	16.00	Uhr,	Müllheim	
  
Waldbad im Sommer 
12.07.,	14.00	–	18.00	Uhr,	Müllheim	

Spanische Woche - Intensivkurs für 
Anfänger*innen - Grundstufe A1�1 
13.07.	 –	 17.07.,	 täglich	 17.30	 –	 20.45	 Uhr,	
Müllheim 
  
Einführung in die „Klopftechnik“ 
18.07.,	14.00	–	18.00	Uhr,	Müllheim	
  
Sommerschnitt bei Zier- und 
Obstgehölzen 
27.07.,	17.00	–	20.00	Uhr,	Müllheim	
  
Wir bitten bei allen Angeboten um Ihre
 Anmeldung. 

V H S  •  M u s i k s c h u l e

Amtsgericht Müllheim - Rechtsberatung 
Für Bürger/innen mit geringem Einkommen findet ab dem 6. Juli 2020 wieder im Amtsgericht Müllheim, Erdgeschoss jeden 2. Montag, 
16:00 - 18:00 Uhr eine kostenlose Rechtsberatung durch Rechtsanwälte/innen des Anwaltsvereins statt. Tel. für Rückfragen: 07631 7479-0 

Te r m i n e  a u s  d e r  U m g e b u n g

GEMISCHTER CHOR SCHWEIGHOF e�V� – 

KEINE PROBEN 
Immer noch gibt es Einschränkungen we-
gen der Corona-Krise, auch der Chorgesang 
ist davon nicht ausgenommen.

Deshalb finden auf jeden Fall bis nach den 
Sommerferien keine Proben statt. Jede Ver-
änderung wird schnellstmöglich bekannt-
gegeben.

Die Vorstandschaft des Gemischten Chors 
wünscht allen, nicht nur den aktiven und 
passiven Mitgliedern, weiterhin gute Ge-
sundheit!! 
 
 

Offenes Bürgerforum Badenweiler 
Das nächste Treffen des Offenen Bürger-
forums Badenweiler findet am Montag, 
6�7�2020, um 18:00 h im Hotel Post statt: 
Bitte die Hygienebestimmungen beachten 
und an den Mund-/Nasenschutz denken. 
Wir wollen über die weiteren kulturellen 
Veranstaltungen und die Erwartungen an 
die Nutzung des Großherzoglichen Palais 
sprechen. 

Am 06.07.2020 werden die folgenden The-
men behandelt: 

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
1. Perspektiven für die Badenweiler Litera-

turtage vom 8. bis 11. Oktober 2020
2. Weitere kulturelle Veranstaltungen
3. Die Entwicklung des Großherzoglichen 

Palais
4. Veranstaltung im Inhalatorium: So, 

5�7�2020,19:00 (Tilo Wachter, Meditati-
ves Konzert mit Hang) Achtung:  auf 30 
Personen beschränkte Teilnehmerzahl!

5. Organisation der Tagesordnung und 
Themen für die nächsten Termine

6. Verschiedenes
 
Wir laden alle interessierten Bürger herzlich 
ein, dazu zukommen und sich am Gespräch 
zu beteiligen. 
  
Besuchen Sie auch unsere Homepage: 
https://www.sites.google.com/site/buer-
gerforumbadenweiler. 

Für das Bürgerforum Badenweiler: HJ 
Scheurle, MP Hiller, JW Kirchberg 

Online-Fitnessgymnastik mit 
dem Roten Kreuz 
Der DRK-Kreisverband Müllheim bietet un-
ter dem Motto „Online-Fitnessgymnastik mit 
dem Roten Kreuz“, beginnend ab dem 7. Juli 
einen Kurs mit vier Einheiten Online-Gym-
nastik an. Die Treffen der Online-Gymnastik 
finden in einer Probephase immer diens-
tags von 10-11 Uhr auf der datensicheren 
Video-Plattform jitsi.de statt. Um an die-
sem während der Probephase kostenlosen 
Angebot teilnehmen zu können, benötigt 
man eine E-Mail-Adresse und einen Laptop 
oder ein Tablet bzw. Smartphone, auf dem 
man sich die hierfür nötige Jitsi-App instal-
liert. Per E-Mail bekommt man dann nach 
der Anmeldung beim Roten Kreuz einen 
Link und eine Anleitung zugesandt über die 
man dann an dem Kurs teilnehmen kann. 
Das Gymnastikangebot mit der Übungslei-
terin Frau Lucia Hagen, ist speziell auf die 
Bedürfnisse der Generation 60plus zuge-
schnitten und bietet die Möglichkeit sich 
entsprechend für das Alter fit zu halten. Wer 
sich näher über das DRK-Onlineangebot in-
formieren oder sich anmelden möchte, kann 
sich via E-Mail an die DRK-Servicestelle Seni-
orenarbeit, servicestelle@drk-muellheim.de, 
oder telefonisch an Frank Schamberger, Ab-
teilungsleiter Soziale Dienste, 07631-1805-
15, wenden. 
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Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Landwirtschaftliche Betriebe im Bergge-
biet können jetzt Landschaftspflegegeld 
für 2020 beantragen 
Frist für die Abgabe der Anträge läuft bis 
zum 17� Juli 
In diesen Tagen versendet das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald die Antragsun-
terlagen für das Landschaftspflegegeld 2020 
an ca. 1.100 landwirtschaftliche Grünlandbe-
triebe und Weidegemeinschaften im Berg-
gebiet, aus erheblich naturbedingten Grün-
den benachteiligte Gebiete und aus anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte Gebie-
te (bisher Kleine Gebiete) des Schwarzwalds, 
Kaiserstuhls und des Markgräflerlands.  
  
Zur Auszahlung kommt in diesem Jahr wie-
der ein Zuschussvolumen von 560.000 Euro, 
das je zur Hälfte vom Landkreis und von 25 
Standortgemeinden aufgebracht wird. Das 
Antrags- und Auszahlungsverfahren richtet 
sich nach den „De-minimis“-Vorschriften der 
Europäischen Union, die kommunale Beihil-
fen an Betriebe bis zu einer Zuschusssumme 
von 20.000 Euro innerhalb der letzten drei 
Jahre erlauben.  

Einen Antrag können Betriebe mit mehr als 
einem Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche stellen, gefördert wird die Grünland- 
und Weidefläche im Fördergebiet innerhalb 
des	 Landkreises	 Breisgau	 –	 Hochschwarz-
wald, das der Neuabgrenzung der Gebiets-
kulisse (Ausgleichszulage Landwirtschaft 
AZL)	entspricht.	Das	Land	Baden	–	Württem-
berg hat im Jahr 2019 die Gebietskulisse für 
die „Ausgleichszulage Landwirtschaft“ (AZL) 
nach den Vorschriften der EU geändert. Die 
Neuabgrenzung richtete sich nach EU-ein-
heitlichen biophysikalischen Kriterien und 
nach landwirtschaftlichen Ertragsmesszah-
len. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 
13. Mai 2019 einstimmig beschlossen, die 
Gebietskulisse für das Landschaftspflege-
geld an die geänderte Förderkulisse der Aus-
gleichszulage anzupassen.  
  
Die Antragsteller müssen aus Kontrollgrün-
den eine Unternehmensnummer des Land-
kreises Breisgau-Hochschwarzwald oder 
der Stadt Freiburg besitzen. Der Stichtag für 
alle Betriebs- und Flächenangaben ist der 
15. Mai 2019, der auch für später erfolgte 

Hofübergaben gilt. Mit schriftlicher Zustim-
mung des Hofübergebers kann aber auch 
der aktuelle Bewirtschafter den Antrag stel-
len. Die diesjährige Abgabefrist für Anträge 
auf Landschaftspflegegeld 2020 ist der 17. 
Juli	2020	(Poststempel	LRA	Breisgau	–	Hoch-
schwarzwald). 

Der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden des 
Landratsamtes ist aufgrund der Corona-Si-
tuation nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich. Der Nachweis 
darüber muss dem Sicherheitsdienst am Ein-
lass vorgelegt werden. Persönliche Vorspra-
chen in der Außenstelle Titisee-Neustadt 
können dieses Jahr bedauerlicherweise 
nicht stattfinden.  
  
Telefonische Beratungen sind generell mög-
lich. Auch hier gilt jedoch eine vorherige 
Terminabsprache, um Überschneidungen / 
Kollisionen vermeiden zu können. Ansprech-
partnerin ist Nadine Schätzle vom Fachbe-
reich Wirtschaft und Klima unter der Telefon-
nummer 0761 2187-5311.  

I n f o r m a t i o n e n  v o m  L R A  B r e i s g a u - H o c h s c h w a r z w a l d

SchülerAbo des RVF:  
Eltern bezahlen auch für Juli nichts 
Nachdem Eltern schon im Juni nichts für das SchülerAbo bezahlen mussten, werden Sie nun auch für den Monat Juli entlastet. Der 
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) verzichtet bei den SchülerAbos auf die Abbuchung der Juli-Rate. Dies passiert automatisch, die 
Eltern brauchen nichts weiter zu veranlassen. 

Möglich wird dies, weil das Land Baden-Württemberg entsprechende Finanzmittel zur Entlastung von Familien mit Schüler-Abos zur 
Verfügung stellt.  

Es war zunächst nicht ganz klar, welche genaue Summe und Vorgabe der RVF vom Land erhält. „Nachdem wir hier nun den Rahmen 
kennen, können wir auch, wie angekündigt, eine weitere Entlastung direkt an die Eltern weitergeben.“, kommentiert Florian Kurt, Ge-
schäftsführer des RVF. „Wir sind sehr dankbar, dass es entsprechende Mittel für die Familien gibt. In der aktuell auch für den ÖPNV sehr 
schwierigen Situation könnten wir als RVF nicht in diesem Umfang auf Einnahmen verzichten.“, sagt Kurt. 

Die Finanzmittel des Landes für 2 SchülerAbo-Monatsraten werden zweckgebunden an die Landkreise und Städte als Verantwortliche 
für den Schülerverkehr ausgegeben, die das Geld dann an die Verkehrsverbünde weiterreichen. 

Hintergrund: 
Das SchülerAbo ist das Abo der Schüler-RegioKarte für Kinder, Jugendliche und Azubis, die regelmäßig Busse und Bahnen im RVF-Gebiet 
nutzen. Es gilt in der Stadt Freiburg sowie den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Die Monatskarten kosten im 
Abo mind. 15% weniger; Eltern die Zuschüsse erhalten, erhalten diese auch für das Abo. 

S o n s t i g e s

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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IHK Südlicher Oberrhein  

„Wir unterstützen diesen so wichtigen Wirtschaft szweig mit allen Kräft en“ 
Dr� Dieter Salomon, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, zur Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gast-
stättengewerbe Die baden-württembergische Landesregierung hat am vergangenen Dienstag (23� Juni) eine Stabilisierungs-
hilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe beschlossen� Ab Mittwoch, 1� Juli können die Anträge gestellt werden� Wie 
schon beim Corona-Soforthilfeprogramm sind wieder L-Bank und Industrie- und Handelskammern im Land in die Organisation 
involviert� „Wir stehen auch dieses Mal bereit“, sagt Dr� Dieter Salomon, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein� 

Im Kammerbezirk der IHK Südlicher Oberrhein gehören circa 6.000 Betriebe zum Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Bandbreite da-
bei ist groß und reicht von Restaurant und Hotel über Eisdiele und Campingplatz bis Shisha Bar und Ferienzentrum. „Hotel und Gastro 
machen fast 10 Prozent aller unserer Mitgliedsbetriebe aus“, rechnet Salomon vor. „Dieser Bereich ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für 
unsere Region, dem wir selbstverständlich mit allen Kräften beistehen.“ Für ganz Baden-Württemberg erwarten die IHKs etwa 36.000 po-
tenzielle Antragssteller. Das Wirtschaftsministerium rechnet nach eigener Aussage dafür mit einem Bedarf von insgesamt 330 Millionen 
Euro. 

Schon beim Soforthilfeprogramm hatten bis zu 70 IHK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Freiburg und Lahr sowie im 
Home Offi  ce Anträge geprüft. Salomon: „Am Ende haben wir mehr als 40.000 Anträge bearbeitet, auch über die üblichen Geschäftszeiten 
hinaus, auch am Wochenende, um die Wirtschaft in der Region bestens zu unterstützen.“ Für den Hauptgeschäftsführer steht fest: „Die-
sen Einsatz werden wir bei Bedarf nun wieder leisten.“ 

Das Procedere der Antragsstellung erläutert Jens Fröhner, Leiter für Digitalisierung und Organisationsentwicklung bei der IHK Südlicher 
Oberrhein: „Die Antragsteller müssen sich vorab bei ihrem Steuerberater eine Bescheinigung und eine Liquiditätsberechnung besorgen. 
Der anschließende Workfl ow erfolgt vollelektronisch. Dabei müssen die zwei Dokumente zusätzlich mit dem Antrag auf Stabilisierungs-
hilfe als PDF über das Portal www.bw-stabilisierungshilfe-hoga.de hochgeladen werden“. Im nächsten Schritt erfolgt die Prüfung durch 
die IHKn nach einem vorgegebenen Prüfraster. Fröhner: „Abschließend werden die Anträge an die L-Bank weitergeleitet.“  

Salomon hoff t, dass die Stabilisierungshilfe ankommt und viele Existenzen sichern kann. „Gerade der Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald ist stark geprägt vom Tourismus. Hier hätte es enorme Auswirkungen auf ganze Ortschaften, wenn Hotels und Gastrobetriebe 
schließen müssten.“ 

Alles	Wissenswerte	für	Unternehmen	rund	um	die	Corona-Pandemie	gibt	es	unter	der	Adresse	www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/corona.	Hier	
gibt	es	ab	Mittwoch	auch	den	Link	zur	Antragsstellung	der	Stabilisierungshilfe	Corona	für	das	Hotel-	und	Gaststättengewerbe,	zum	Formular	
für	die	steuerberaterliche	Bescheinigung	sowie	zum	Upload-Portal	des	Antrags.

Zudem	bietet	die	IHK	Südlicher	Oberrhein	eine	Beratungshotline.	Die	Ansprechpartner	sind	unter	den	Rufnummern	0761-3858	823	und	0761-
3858	824	erreichbar. 

Ende des redaktionellen Teils





WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller m/w/d (ab 13 Jahren,
Rentner, Hausfrauen) für die Prospekt- und Anzeigenblattverteilung
in Badenweiler.
psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
zusteller@psg-bw.de                          bei Fragen 0800-999-5-666

Suchen Baugrundstück 
Familie mit 2 Kinder sucht Baugrundstück 

zum Bau eines Einfamilienhauses/Doppelhaus.
dag.leyha@gmx.de oder 01578 501 89 67 

3-4-Zi.-Wohnung (mind. 90 qm) 
im EG mit Terrasse oder im 1. OG mit Balkon, in Badenweiler 
von solventem Rentnerehepaar zu mieten gesucht. 
Die Wohnung sollte ein gepflegtes Bad mit Dusche 
sowie Gäste-WC und evtl. Hausmeisterdienst haben. 

Tel. 07363 - 954 74 08 

Servicekraft im Elisabethenheim (50 %) gesucht (w/m/d)
Für die Versorgung unserer Bewohner suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine hauswirtschaftliche Kraft in der Speisenversorgung. 

Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.
• Entgegennahme von Essenswünschen der Bewohner 
• Tische ein- und abdecken
• Vorbereitung und Verteilung von Frühstücken und Abendessen 
• Regenerierung von Speisen (Mittagessen)
• Verteilen von Speisen und Getränken in den Wohnbereichen
• Zubereitung von Zwischenmahlzeiten und Getränken
• Aufräumen und Spülen nach Beendigung der Mahlzeiten 
• Leichte Reinigungsarbeiten im Verteilerküchenbereich

Wir wünschen uns
• Ausbildung zur Hauswirtschafter/in oder Hotelfachfrau/-mann (m/w/d)
• Kenntnisse der Lebensmittelhygiene
• Eine zuverlässige, belastbare und teamfähige Kollegin
• Serviceorientiertes Denken und Handeln 
• Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 
• Freundliche Umgangsformen
• Gepflegtes Erscheinungsbild

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in
einem motivierten Team bei einer entsprechenden Vergütung und 
Zusatzleistungen. 

Für Rückfragen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitung
(Tel. 07631 89-199 oder per Mail an christiane.velten@sozialwerk-muellheim.de)
oder an die Personalabteilung, Hauptstraße 149, 79379 Müllheim. 

Gasthaus Hirschen 
Martin Schumacher 

79379 Müllheim-Britzingen  
Tel. 07631/5457  

info@hirschen-britzingen.de

Freundliche Servicekraft w/m/d 
zum 01.08.2020 gesucht. 

Arbeitszeit: ca. 10.30 - 15.00 Uhr (ausbaufähig in Teilschicht) 
Wir sind ein lebendiger und herzlicher Landgasthof. 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

 Aktionscode P-2020-06

PRIMO-SMOOTHIE FÜR SIE!
Mixen Sie gezielt unsere Heimatblätter zu Ihrer Anzeigenschaltung. Sichern 
Sie sich bis zu 30% Rabatt.

Mixen Sie sich Ihr individuelles Werbeumfeld:
In 3 Ausgaben Ihrer Wahl  =  10% Rabatt
In 6 Ausgaben Ihrer Wahl  =  20% Rabatt
Ab 9 Ausgaben Ihrer Wahl  =  30 % Rabatt

Unsere Aktion gilt vom 15.6. bis 31.7.20 in den Ausgaben der KW 25 bis 31.

PRIMO-SMOOTHIE FÜR SIE!
Mixen Sie sich Ihr individuelles Werbeumfeld!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbe-
agenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen lie-
fern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen 
(Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungs-
methoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag 
sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem 
Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabat-
tierfähig. 1 Kombination zählt als 1 Ausgabe.

Bitte Aktionscode  P-2020-06 bei Bestellung angeben. 

Bis zu

30%
sparen!



Sanitäre Anlagen
Meisterbetrieb für
Gas- und Wasserinstallationen
Baublechnerei-Gasheizungen
T. 07632/892124

79410 Badenweiler

Taschengeld aufbessern
mit Allround-Job im Haushalt und Garten einmal 

wöchentlich für 3 Stunden in Sehringen Tel. 07632 8282 023 




